
Die Bauvoranfrage wird abgelehnt. Nach den Beratungen über das Ergebnis der 
Ortsbesichtigung kann das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt werden, wenn das 
geplante Gebäude direkt mit dem vorhandenen Wohngebäude verbunden wird und baurechtlich 
keine sogenannte „zweite Baureihe“ entsteht. 
 
 


